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3. bi/Ugt die Politische Erklärung und den Weltaktions
plan gegen die grenzllberschreitende organisierte KriminaIi
iIit", die von der Konferenz in Neapel verabschiedet wurden, 
und fordert die Staaten nachdrllcklich auf, sie dringend 
umzusetzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Politische Erklärung 
und den Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzi1ber
schreitende organisierte Kriminalitllt der Kommission für 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege zu ühermitteln, 
damit diese geeignete Maßnahmen ergreift, und empfiehlt 
gleichzeitig, daß dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege 
im Rahmen der Vereinten Nationen höhere Prioritllt einge
räumtwird; 

5. fordert alle Stellen des Systems der Vereinten Natio
nen, einschließlich der Regionalkommissionen und Sonder
mganisationen, sowie die zustlindigen zwischenstaatUc1ten und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrilcklich auf, dem 
Programm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspf1ege bei der ErfU11ung 
seiner Aufgaben ihre volle Unterstützung zu gewllhren; 

6. bUtet die Regierungen, Beiträge zn dem Fonds der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhlitung und Strafrechts
pf1ege zn entrichten, um des Programm in die Lage zn verset
zen, auf die dringendsten Bedllrfnisse der Staaten auf dem 
Gebiet der Verhlitung und Bekllmpfung der grenzüberschrei
tenden organisierten Kriminalitllt einzugehen; 

7. trifft den Beschl14fJ, daß sie auf ihrer fünfzigsten 
Thgung auf der Grundlage der vom General.sekretilr vor
zulegenden Vorschläge zur Änderung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspflege Beschlüsse über die Zuweisung an
gemessener Mittel an das Programm fassen wird, unter 
Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, die den Vereinten 
Nationen gemIiß der Politischen Erklärung und dem Welt
aktionsplan von Neapel übertragen werden; 

8. ersucht die Kommission für Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspf1ege, die Umsetzung der Politischen Er
klärung und des Weltaktionsplans von Neapel einer regel
mäßigen Überprüfung zn unterziehen; 

9. enucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durchfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

94. plenarsitzung 
23. D~er 1994 

49/160. Vorgescblagene ZusammenleguDg des interna
tionalen Forselnmgs- und Ansbßdungsi".UtiIts zur 
Förderung der Frau und des EntwIcklungsfonds 
der Vereinten Nationen fiIr die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/111 vom 20. De
zember 1993, in der sie betont hat, daß das Ziel der Neuglie
derung letztlich sein soll, die Programme zur Förderung der 
Frao zn stärken und die Tlitigkeit des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinst zur Förderung der Frau 
und des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die 

Frau im Hinblick auf ihre FunktiOll8fllhigkeit, Struktor und 
Kostenwirksamkeit effizienter zn gestalten, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/51 des WIrt
schatls- und SoziaJrats vom 3. November 1994, in der der Rat 
betont hat, daß die F6rderong der Frau ein integrierender 
Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungs
prozesses im Rahmen der wiehtigsten weltweiten Fragen sein 
sollte, wie der 'Thilhahe der Frau am Friedensprozeß und an der 
Regierungs- und Verwaltungsfilhrong auf nationaler und inter
nationaler Ebene, sowie einer bestandfl!higen Entwicklung und 
der Gleichstellung der Geschlechter, 

1. nimmt KenntnIs von dem gemIiß Resolution 48/111 
vorgelegten Bericht des Generalsekretlirs"; 

2. nimmt fJl4!Jerdem Kenntnis von den im Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen"" enthaltenen Fragen und Empfehlungen sowie von 
seiner Schlußfolgerung, daß weitere Studien notwendig sind, 
bevor ein endgil1tiger BeschluB über die Frage der vorgescbla
genen Zusammenlegung gefaßt werden kann; 

3. legt dem GeneralsekretIi eindrlngUch 1U1he, geeignete 
Maßnahmen zn eIgIeifen, dsmit den von der Generaiversanun
lung in Resolution 48/111 und vom Wlrtschafts- und Sozialrnt 
in seiner Resolution 1994/51 zum Ausdruck gebrachten 
Ersuchen und Empfehlungen Folge geleistet wird; 

4. ersucht den Genera1sekretl!r, dem Wirtschafts- und 
SoziaIrat über den Berstenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen einen aktualisierten Bericht vorzu1egen; der 
unter anderem die in dem Ratsbeschluß 1993fl35 vom Xl.1uli 
1993 und in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 48/111 
erbetenen InformatIonen sowie die vom Beratenden Ausschuß 
erbetenen zlIsIitz1lchen Informationen enthält; 

5. enucht den Wlrtschatls- und Sozialrat, auf einer 
wiederaufgenommenen Thgung, die nach der Vierten Welt
frauenkonferenz: Maßna1unen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und vor der Behaodl,mg des Punktes 
über die F6rdenmg der Frau im Dritten Ausschuß der General
versammlung auf der fünfzigsten Thgung stattfinden soll, die 
Frage erneut zu prüfen und dabei die Er6rterungen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer nenn
unddreißigsten Tagung, der Vierten Weltfrauenlrouferenz und 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen über inatitutionelle Vorkehrungen im System der 
Vereinten Natinnen zur Förderung der Frau zn berücksichti
gen; 

6. beschließt. auf ihrer fünfzigsten Tagung einen endgiIl
tigen BeschluB über die vorgeschlagene 7lJsammelllegung des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau und des Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau zu fassen und dabei die Empfehlungen 
des Wlrtschatls- und Sozialrnts und die Er6rterungen der 
Kommission fiII' die Rechtsstellung der Frau auf ihrer 
neununddreißigsten" Thgung sowie der Vierten Weltfrauen
konferenz Ober die institutionellen Vorkehrungen im Ra1unen 
des Systems der Vereinten Nationen zur F6rdenmg der Frau zu 
berücksichtigen; 
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7. ersucht den GeneraIsekreIär der Genemlversammlung der Thtsache, daß einige dieser Organisationen, insbesondere 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser diejenigen aus den Entwicklungsländern, beim WIrtSChafts-
Resolution Bericht zu erstatten. und Sozialrat keinen KonsuItativstatus innehaben, 

94. Plenarailvmg 
23. Dewnber 1994 

49n61. Um .. ' ",,'11 der Znlu",nSilb:utegien von Nalrobl zur 
Förderung der Frau 

Die Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44fI7 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter anderem fiIr die Zeit bis zum Jahr 2000 
den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" 
angeseblossen, ihre WIChtigkeit bekriiftigt hat und Maßnahmen 
zu ihrer sofortigen Umsetzung und zur allgemeinen Ver
wirldichung der untereinander zusammenhängenden Gesamt
und BinzeIziele der Frauendekade der Vereinten Nationen fiIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden festgelegt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991, 47/95 vom 16. Dezember 1992 und 
48/108 vom 20. Dezember 1993, 

unter Berlk:kslchJigung der vom WIItSehafts. und Sozialrat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verabschie
deten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekrliftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mit
wirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, kultnrellen, 
bflIgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Znsammenarbeit und den Welt
frieden zu fördern, 

im B~sein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission fiIr die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und anderen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaatlichen Organisa
tionen zur Verbesserung der Situation der Frau leisten, 

besorgt darüber, daß die im Sekretariat fiIr das Programm 
zur Förderung der Frau zur Verfilgung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstütznog des 
Ausschusses fiIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
und die wirksame Durcbfilhrung anderer Programmelemente, 
insbesondere der Vorbereitungen fiIr die fiIr 1995 anberaumte 
Vierte Weltfmuenkonferenz: Maßnahmen fiIr Gleichberech
tigung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berlk:ks/chJigung der Resolutionen der Kommission 
fiIr die Rechtsstellung der Frau 36/8 vom 20. März 1992'", 
37n vom 25. März 1993" und 38/10 vom 18. März 1994'" 
i1ber die Vorbereitungen fiIr die Vierte Weltfmuenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaat(ichen Organi
sationen bei allen Maßnahmen zur Förderung der Frau sowie 

" Report uf the World Cmrference to Revl8w1lllll Appra/8e the AchIsv.· 
menl8 uf the United NflIitms l1<Iaufe for Wom.,,: Equality, Dete10pment llIIIl 
peoce, NairobI, 15-26 July 1985 (V_Hebung der V_ Nationen, 
Best.-Nr. E.8SN.I0), Kap. I, Absclmltt A. 

" Sleho Ojfictal Records uf the Et:onomk llIIIl Soc/al Cmmdl, 1992, 
Supplement No. 4 (E/19!/2124), Kap. I, AbsclmItt C. 

so Fbd.,1993, supplement No. 7 (PJ19931l7), Kap. I, AbsclmItt c. 
.. I!bd., 1994, StlppIementNo. 7 (PJ1994127), Kap.I,AbsclmIttc. 

mit Befriedigung feststellend, daß die Vorbereitungen fiIr 
die Vierte We1tfmuenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
einge1reten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das GastInnd und andere Länder den 
KonferenzvorbeIeilUDgen alle groBe Bedentung beimessen und 
daß bei den verschiedenen Vorbereitungsnktivitäten in die 
Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der ErwtJgung, daß das Jahr 1995 fiIr die Vorbereitungen 
fiIr die VIerte Weltfrauenkonferenz von entscheidender Bedeu
tung sein wild und daß die Kommissioo fiIr die Rechtsstellung 
der Frau den Inhalt der Aktionspiattform auf ihrer neun
unddreißigsten Thgung erörtern wird, 

mit Genugtuung über den Bericht des GeneraJ.sekretl6', 
der die Zusammenfassung des World Survey on the Role of 
\lIbmen in Deve/opment (WeItllberblick über die Rolle der Frau 
in der Entwicklung) von 1994 enthl/lt, 

mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung dari1ber, daß im 
Aktionsprogramm der Internationn1en Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung'" festgestellt wird, daß die Mncht
gleichstellung der Frau ein Hauptthema der Vierten 
We1tfmuenkonferenz darstellt, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Genugtuung dariIber, daß die 
regionalen Vorbereitungskonferenzen fiIr die Vierte Welt
frauenkonferenz Pläne oder Plattformen fiIr ihre jeweilige 
Region ausgearbeitet haben, die nütz1iche Beitriige zur 
AktionspIattform der Konferenz darstellen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Berieht des GeneraJsekre
tlIrs", 

2. bekriiftigt Abschnitt I Ziffer 2 der E!nPfehIungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Oberprufuig und 
Bewertung der Umsetztmg der Zukonftsstrateg von Nairobi 
zur Fön1ernng der Frau hervorgegangen und in der AnInge zu 
der Resolution 1990115 des WIrtSChafts- und Sozialrats vom 
24. Mai 1990 enthalten sind, worin dnzu aufgefordert wurde, 
das Thmpo der Umsetzung der Zukunftss1rateg in dem so 
entscheidenden letzten Jabrzehat des zwanzigsten Jahrhunderts 
zu beschlennigen, da der (,ue1lscbaft im Falle einer Ntchtver
wirklichung der Strategie hohe Kosten in Form einer lang
sameren wirtschnftlichen und sozialen Entwicklung, einer 
unznllinglichen Verwendung der Humamessourcen und eines 
geringeren Fortsclnitts der Gesellschaft insgesamt entstehen 
wOrden; 

3. fo1riert die Regierungen, die internationn1en Organisa
tionen und die nichtstnatlichen Organisationen nachdrllckllch 
auf, die Empfehlungen umzusetzen; 

4, fo1riert die Mitgliedstnsten erneut auf, im Intet Jeder 
Eigenstllndigkeit der Frauen und der Mobilisierung einhei
mischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zn
sammenhang mit dem Untertbema "Beschäftigung, Gestmdheit 
und Bildung", insbesondere der A1pbabetisierung, und Themen 
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